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Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG); 
Öffentliche Bekanntmachung nach § 17 Abs. 1a i.V.m. § 10 Abs. 3 und Abs. 4 Nr. 1 und 2 
BImSchG; 
Nachträgliche Anordnung für die Kraftwerk Obernburg GmbH, Glanzstoffstr. 1, 63906 Erlen-
bach - Teillastbetrieb der Gasturbine unter 70 % Last  
 
Die Kraftwerk Obernburg GmbH hat dem Landratsamt Miltenberg als zuständiger Genehmigungs-
behörde gemäß § 15 BImSchG die Änderung der Fahrweise auf Teillastbetrieb der Gasturbine unter 
70 % Last angezeigt. Die Änderung ist keine wesentliche Änderung i.S.d. § 16 Abs. 1 BImSchG und 
bedarf damit keiner immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. Das Landratsamt Miltenberg beab-
sichtigt für den Teillastbetrieb der Gasturbine unter 70 % Last eine nachträgliche Anordnung nach    
§ 17 Abs. 1 BImSchG i.d.F. der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 02. Juli 2013 (BGBl. I S. 1943) zu erlassen.   
 
Hiermit wird gemäß § 17 Abs. 1a i.V.m. § 10 Abs. 3 und 4 Nr. 1 und 2 BImSchG öffentlich bekannt 
gemacht, dass das Landratsamt Miltenberg beabsichtigt, eine nachträgliche Anordnung nach            
§ 17 Abs. 1 BImSchG für den Teillastbetrieb der Gasturbine unter 70 % zu erlassen. Die im Rahmen 
der Änderungsanzeige vorgelegten Angaben und Unterlagen liegen in der Zeit vom 26.03.2014 bis 
einschließlich 25.04.2014 beim Landratsamt Miltenberg, Zimmer 154, Brückenstr. 2, 63897 Milten-
berg, während der üblichen Dienststunden zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
Einwendungen gegen die nachträgliche Anordnung können vom 26.03.2014 bis zwei Wochen nach 
Ablauf der angegebenen Auslegungsfrist, also bis zum 09.05.2014 schriftlich beim Landratsamt    
Miltenberg erhoben werden. Nach Ablauf dieser Frist sind Einwendungen ausgeschlossen, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
 
Miltenberg, den 17.03.2014 
Landratsamt Miltenberg 
 
gez. 
 
Schwing 
Landrat 
 

S achgebiet 41 

Az: 41-8240.121-39/13 


